
Hallenordnung für die Inselhalle

1. Die Inselhalle darf nur genutzt werden, wenn der Nutzer eine gültige Erlaubnis für die 
Nutzung besitzt.

2. Das Betreten des Sporthallenbodens mit Straßenschuhen ist untersagt.

3. Die Geräte und Materialien der Inselhalle sind pfleglich zu behandeln und nach dem 
Gebrauch wieder ordentlich an ihrem Platz zu deponieren.

4. Auftretende  Schäden  an  den  Sportgeräten  bzw.  in  der  Halle  sind  unverzüglich  zu 
melden.  (Hallenwart,  Herr  Buch  -  Tel.  280711  oder  bei  der  Eisenhüttenstädter 
Freizeit- und Erholungs GmbH – Tel. 771634)

5. Jegliches Ballspielen im Foyer, den Umkleideräumen und Sanitäranlagen ist untersagt.

6. Sportvereine  dürfen  die  Inselhalle  nur  nutzen,  wenn ein  erwachsener  Übungsleiter 
(min. 18 Jahre) die Leitung übernimmt.

7. In der gesamten Inselhalle herrscht generell Rauchverbot.
Bei besonderen Veranstaltungen wird mit dem jeweiligen Veranstalter im Zusammen-
hang mit der Erlaubniserteilung die Zulässigkeit des Rauchens in der Inselhalle ge-
sondert verhandelt.
Außerhalb  der  Inselhalle  ist  das  Rauchen  erlaubt.  Dabei  sind  die  Zigaretten-  und 
Tabakreste in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen.

8. Fahrräder dürfen nicht mit in die Inselhalle genommen werden. Sie sind in die vor der 
Inselhalle befindlichen Fahrradständer abzustellen und entsprechend zu sichern.

9. Bei Wochenendveranstaltungen sind rechtzeitig mit dem Hallenwart die Zutrittsmög-
lichkeiten abzustimmen.

10. Gastronomische Versorgung bzw. Imbissangebote unterliegen dem Gewerberecht. Der 
jeweilige Versorger hat sich dazu vom Bereich Sicherheit und Ordnung der Stadtver-
waltung eine entsprechende Gestattung einzuholen.
Der jeweilige Versorger ist für die Entsorgung des Mülls verantwortlich,  der durch 
seine Versorgung entstanden ist.

11. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur im Foyer bzw. Vereinsraum gestattet.
12. Besucher der Inselhalle haben die entsprechende Parkordnung vor der Inselhalle ein-

zuhalten.

13. Zuwiderhandlungen der Nutzer  werden entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten 
geahndet.


